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Informationsrecherche
zielgerichtete Auswahl von operativ bedeutsamen 
Informationen aus den Speichern der Dienstein
heiten des MfS bzw. anderer Organe und Einrich
tungen.
I. werden auf der Grundlage von Anfragen an das 
speicherführende Organ bzw. als Bestandteil der 
eigenen analytischen Arbeit der Auswertungs- und 
Informationsorgane realisiert.
Ziel der I. ist es, dem Anfragenden entsprechend 
seinem Auftrag und seiner Zugriffsberechtigung 
schnell und umfassend Auskunft über alle zu einer 
bestimmten Person bzw. einem Sachverhalt vorlie
genden Informationen zu erteilen oder die Stand
orte der entsprechenden Informationen festzustel
len, die'Infonnationen aus den Speichern abzu
berufen und direkt zur weiteren Auswertung zu 
übergeben.
Die I. erfolgt in den operativen Diensteinheiten 
des MfS durch dazu beauftragte Mitarbeiter des 
jeweiligen Auswertungs- und Informationsorgans.

Informationsspeicherung
Aufbewahrung operativ bedeutsamer Informationen 
auf manuellen (z. B. Karteikarten, Materialabla-
fen, Arbeitsakten) oder maschinell lesbaren z. B. Lochkarten, Lochstreifen, Magnetbänder)
Inf orma t ions trägem.
Die I. dient vor allem
- zur Erhaltung aller operativ bedeutsamen In
formationen für die weitere politisch-operative 
Arbeit und deren Leitung,

- der personen- und sachbezogenen Wiedergewinnung 
operativ bedeutsamer Informationen zur analyti
schen Arbeit und zur Überprüfung,

- der Zusammenführung von Informationen zu ope
rativ bedeutsamen Sachverhalten, Personen, Hin
weisen und Merkmalen sowie zur Einschätzung 
der politisch-operativen —► Lage,

- zur mehrseitigen und kombinierten Recherche für 
die analytische Arbeit, insbesondere zur Ein
schätzung der politisch-operativen Lage,

- der Bewältigung von Teilaufgaben der analyti
schen Arbeit (problemorientierte Informations
auswahl, statistische Übersichten usw.).

Zur Lösung dieser Aufgaben ist die Zugriffsbereit
schaft, Aktualität und Paßfähigkeit der Speicher 
entsprechend den operativen Erfordernissen zu 
gewährleisten.
Die I, hat unter konsequenter Durchsetzung der 
Erfordernisse zur Gewährleistung der Sicherheit, 
Konspiration und Geheimhaitung zu erfolgen.


